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Öffentliche Bekanntmachung 
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2021 
 
Für alle Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheid Erteilung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in der zu-
letzt für das Kalenderjahr 2020 veranlagten Höhe festgesetzt. 
Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festge-
setzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2021 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit der jährlichen Zahlungsweise Ge-
brauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01.07.2021 bzw. am 
15.08.2021 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steu-
erpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem Tag ein schriftli-
cher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe ent-
weder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 
2.) 

 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der  
 

Gemeinde Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Hebertshausen  

einzulegen. Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen unter der Adresse 
 

 poststelle@hebertshausen.de  

eingelegt werden.  
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht München erhoben werden. 
 
Für die Klageerhebung stehen die unter 2. aufgeführten Möglichkeiten zur Verfügung. 
 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte Gemeinde Hebertshausen und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird 
Ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München zu erheben. 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 



a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht München, Bayerstr. 30, 80335 München 

 oder Postfach 20 05 43, 80005 München 
b. Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektro-
nisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Hebertshausen) und den Streitgegenstand 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Eine Klageerhebung durch einfache E-Mail ist nicht zulässig. 
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
 
 

Hebertshausen, 12.01.2021 
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Aushang: 
 
Vom 12.01.2021 
 
bis 11.02.2021 


